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(13) Das Verleihungsverfahren ist sinngemäß auch an
zuwenden, wenn auf Antrag des Inhabers der Ver
leihung die technischen Einrichtungen der Funkanlage 
nachträglich geändert oder erweitert werden. Die alte 
Verleihungsurkunde wird dann berichtigt oder bei er
heblichen Änderungen gegen eine neue ausgetauscht. 
Sofern Änderungen oder Erweiterungen der Funkanlage 
eine Änderung des Sicherheitszeugnisses bedingen, er
folgt Neuausstellung.

§ 9
V e r 1 e i h u n g s v e r f a h r e n für P e i l f u n k 

a n l a g e n
(1) Die Verleihung des Rechts zum Errichten und zum 

Betrieb von Peilfunkanlagen auf Seefahrzeugen hat der 
Eigentümer oder Rechtsträger des Seefahrzeugs in 
jedem Falle besonders beim Ministerium für Post- und 
Fernmeldewesen zu beantragen.

(2) Sind die technischen Anforderungen erfüllt, so 
wird die Verleihungsurkunde in zwei Ausfertigungen 
ausgestellt.

(3) Da die Peilfunkanlage ein Teil der nautischen 
Schiffseinrichtung ist und in der Regel vom nautisdien 
Schiffspersonal bedient wird, ist die zweite Ausferti
gung der Verleihungsurkunde nach Abnahme der Peil
funkanlage dem Kapitän auszuhändigen, der sie mit 
den übrigen Schiffspapieren aufzubewahren hat.

(4) Die Übergabe der für die Ausstellung von Sicher
heitszeugnissen erforderlichen Bescheinigungen und die 
Aushändigung der ersten Ausfertigung der Verleihungs
urkunden an die Eigentümer oder Rechtsträger der See
fahrzeuge regeln sich sinngemäß nach den im § 8 auf
geführten Bestimmungen,

§ 10
V e r l e i h u n g s v e r f  i h r e n  f ü r  S e e f u n k 

s t e l l e n  d e s  S p r e c h f u n k d i e n s t e s

(1) Für die Ausrüstung eines Seefahrzeugs mit einer 
Seefunkstelle für den Sprechfunkdienst gelten die im 
§ 8 aufgeführten Bestimmungen sinngemäß. Das Muster 
der Verleihungsurkunde ist unter entsprechenden 
Änderungen der Eintragungen das gleiche wie das im 
§ 8 genannte.

(2) Werden dagegen Seefahrzeuge nur mit einer. 
Sprechfunk-Empfangsanlage ausgerüstet, so erhalten 
sie eine Verleihungsurkunde in einfacher Ausfertigung, 
die an Bord mitzuführen ist. Anträge auf Ausstellung 
solcher Verleihungsurkunden sind an das Ministerium 
für Post- und Fernmeldewesen zu richten.

§ 11
V e r l e i h u n g s v e r f a h r e n  f ü r  F u n k s t e l l e n  

i m  S e e f u n k d i e n s t  f ü r  B e h ö r d e n  u n d  
n  a  c  h  g  e  o  r  d  n  e  t  e  B e t r i e b e

Für das Errichten und den Betrieb von Küsten- und 
Ortungsfunkstellen haben die zuständigen Behörden — 
auch für die ihnen nachgeordneten Betriebe — vor Er
richten der Anlagen Anträge unter Beifügung einer 
Kennzeichnung der Anlage an das Ministerium für Post- 
und Fernmeldewesen zu richten. Für Seefunkstellen 
von Behörden und nachgeordneten Betrieben gilt das 
im § 8 angegebene Verfahren.

§ 12
V e r l e i h u n g s v e r f a h r  e n  

f ü r  d e n  E i n b a u  v o n  F u n k a n l a g e n
a u f  f r e m d e n  S e e f a h r z e u g e n  i n  H ä f e n  

d e r  D e u t s  c h e n  D e m o k r a t i s c h e n  R e p u b l i k

( 1 )  Beim Einbau einer Funkanlage auf fremden See
fahrzeugen in Häfen der Deutschen Demokratischen 
Republik regelt sich das Verleihungsverfahren sinn
gemäß wie bei gleichartigen Anlagen der Deutschen 
Demokratischen Republik.

(2) Die Einbaugenehmigung erteilt das Ministerium 
für Post- und Fernmeldewesen.

t
(3) Nach Abnahme der Funkanlage wird dem Kapitän 

des fremden Seefahrzeugs die vorgeschriebene Beschei
nigung des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen 
darüber ausgehändigt, daß die Seefunkstelle den inter
nationalen Bestimmungen entspricht.

(4) Die Verleihungsgebühr ist bei der Aushändigung 
der Einbaugenehmigung fällig..

(5) Die Gebührenpflicht bleibt auch bestehen, wenn 
das Schiff den Hafen der Deutschen Demokratischen 
Republik vorzeitig mit unfertiger Seefunkstelle verläßt.

(6) Für den zusätzlichen Einbau einer Peilfunkanlage 
ist in keinem Falle eine Gebühr zu erheben.

(7) Für eine von fremden Seefahrzeugen verlangte 
außergewöhnliche Prüfung ist ebenfalls eine Gebühr in 
gleicher Höhe wie die Verleihungsgebühr zu erheben.

(8) Wird eine Abnahmebescheinigung beantragt für 
die Ausfertigung eines Funksicherheitszeugnisses, das 
einem ausländischen Seefahrzeug ausgestellt werden 
soll, so sind die Prüfung der Funkanlage und die Aus
stellung der Bescheinigung nicht gebührenpflichtig.

II.
Prüfung der Seefunkstellen und des Seefunkbetriebs

§ 13
A l l g e m e i n e s

(1) Die funktechnischen Prüfungen der Seefunkstellen 
werden von Beauftragten des Ministeriums für Post- 
ur.d Fernmeldewesen durchgeführt.

(2) Die Prüfer haben einen entsprechenden Ausweis 
bei sich zu führen, der auf Anforderung dem Kapitän 
oder dessen Vertreter vorzuzeigen ist.

(3) Bei offenkundigen Unregelmäßigkeiten haben die 
Prüfer auf dem Dienstwege eine entsprechende Mel
dung vorzulegen.

(4) Die Prüfer können sich auch die Zeugnisse der 
Funker vorlegen lassen; sie dürfen keinerlei Nachweis 
der beruflichen Kenntnisse fordern, sofern es sich um 
fremde Seefahrzeuge handelt.

(5) Die Prüfer haben vor Verlassen des Seefahrzeugs 
ihre Feststellungen dem Kapitän oder seinem Stell-* 
Vertreter mitzuteilen.

§ 14
A b n a h m e p r ü f u n g e n

(1) Die Funkanlagen der Seefunkstellen sind mög-* 
liehst unmittelbar nach Beendigung ihres Einbaus —> 
spätestens aber drei Tage vor der Ausreise der See-


